
15. März 2018 | 18:30 bis 20:15 Uhr | Goldberghalle 

Bürgerversammlung 
Gensingen 



Begrüßung 

Bürgerversammlung Gensingen 2 

Armin Brendel 

Ortsbürgermeister Gensingen 



Ablauf  

18:30 Uhr  Begrüßung durch Armin Brendel 

18:40 Uhr Vorstellung des Ablaufs 

18:45 Uhr Kurzvorträge zu aktuellen Themen der Dorfentwicklung 

   - Neubaugebiet (Armin Brendel, Andreas Pfaff) 

   - Sanierungsgebiet (Carolin Ruppert, Thorsten Seifert) 

   - Gewerbegebiet (Nico Alexander Heinz) 

  Pause 

19:45 Uhr Zeit für Fragen & Gespräche an Thementischen 

20:10 Uhr Verabschiedung durch Armin Brendel  
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Armin Brendel 

Ortsbürgermeister Gensingen 

α!Ƴ ²ƛŜǎōŀŎƘά 
Entwicklungen im Neubaugebiet 
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Zeitplan 
Erschließung und Verkauf 
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Bis Jahresende 2018 

 Planung kalte Nahwärme und Erlass der erforderlichen Satzungen 

Winter 2018/19 

 Ausschreibung der Erschließungsmaßnahmen 

Frühjahr 2019 

 Beginn der Erschließung 

Herbst/Winter 2019 

 Verkauf bzw. Optionsverträge zum Erwerb der Grundstücke 

Anfang 2020 

 Baubeginn für die privaten Bauherren 



Gestaltung ς Dachgestaltung 
(in den allgemeinen WohngebietenWA2 bis WA6) 

Dachformen und ςmaterialien 
ÅHauptgebäude und Garagen sind als Sattel-, Walm-, 

Krüppelwalm- oder versetztes Pultdach  
 

Dachneigung 
Åzulässige Dachneigung bei Hauptgebäuden auf 20° bis 40° 

festgesetzt 
ÅCarports und Garagen sind auch mit Flachdach (0° bis 10° 

Dachneigung) zulässig 
 

Mehr zur Dachgestaltung beim Thema Energieversorgung 
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Private Stellplätze 
gem. § 45 LBauO, VV des Finanzministerium (24.7.2000),  
Satzung der Ortsgemeinde (16.05.2011) 

Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser: 
Å2 Stellplätze je freistehendem Haus  
Åje Einliegerwohnung zusätzlich 1 Stellplatz  

Mehrfamilienhäuser: 

Å1 Stellplatz je Wohnung bis 60 m² 
Å1,5 Stellplätze je Wohnung bis 120 m²  
Å2 Stellplätze je Wohnung über 120 m²  
 

In den Gebieten WA 3 und WA 5 müssen 50 % der geforderten Stellplätze gemäß 
Stellplatzsatzung in der Gemeinschaftsanlage für Stellplätze errichtet werden, 
darüber hinaus sind Stellplätze auf den Grundstücken zulässig 

Bürgerversammlung Gensingen 7 



Regenwasserbewirtschaftung  
auf privaten Flächen 

Anfallendes Regenwasser (z. B. Zufahrten, Zuwege, Terrassen, 
Dächer)  soll zurückgehalten werden ς baulich oder technisch 

 

ÅDas Fassungsvermögen sollte mindestens 50 l/m2 versiegelter 
Grundfläche betragen. 

ÅEs sollte eine Versickerung über die belebte Bodenzone erfolgen.  

ÅBei technischen Versickerungsanlagen ist eine wasserrechtliche 
Erlaubnis erforderlich, wobei zwischen Versickerungsanlage und 
höchstem Grundwasserstand ein Abstand von mindestens 1,0 m 
eingehalten werden sollte. 
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Autarke Energieversorgung 
Photovoltaik, Wärmepumpen, Solarthermie 

Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung: 

ÅNutzung des Stroms für den Haushalt und zum Betrieb der Wärmepumpen 

ÅMindestgröße pro Wohngebäude von 30 m² 

ÅStrom wird über Leitungen zu einer zentralen Energieversorgungsanlage und an die 
Wohngebäude geführt  

 

Wärmepumpen zur Wärmeversorgung: 

Åfür die Installation der Wärmepumpe ist ein entsprechender Raum zu reservieren 

Ådabei soll ein Zugang zur Außenluft ermöglicht werden 

ÅAuf den Lärmschutz der Nachbarwohnhäuser ist zu achten 
 

Solarthermiepanele zur Wärmeversorgung: 

Åca. 5 m² Dachfläche zusätzlich für Solarthermiepanele 
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Autarke Energieversorgung 
Konsequenz für Bauherren  

ÅNach Süden ausgerichtete Dachaufbauten (Dachfenster, Dachgarten 
etc.) vermeiden bzw. so anordnen, dass 30 m² Photovoltaikanlagen 
installiert werden können 

ÅErforderliche Leitungen für Stromableitung und Stromversorgung der 
Gebäude sind auf dem Grundstück zu dulden 

ÅDie Hauseigentümer werden für die erzeugte Wärme und den 
gelieferten Strom entsprechende Gebühren entrichten 

ÅEnergiegewinnungsanlagen werden  in den Wohngebäuden/ auf den 
Grundstücken im Einzelnen installiert und gewartet 
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Vergabe von Bauplätzen 
Punktesystem I 

ÅHauptwohnsitz in Gensingen  30 Punkte 

ÅHauptwohnsitz früher in Gensingen 10 Punkte 

ÅKindergeldberechtigte Kinder 
Åbis zum 3. Lebensjahr 30 Punkte 
Åbis zum 6. Lebensjahr 20 Punkte 
Åbis zum 18. Lebensjahr 10 Punkte (müssen mit im Haushalt wohnen) 
Åbis zum 25. Lebensjahr 5 Punkte (müssen mit im Haushalt wohnen) 

ÅMehrgenerationenwohnen pro Person (außer bereits berücksichtigte 
Kinder) 10 Punkte 

ÅBehinderung ab 50 % pro Familienangehörigen 10 Punkte 
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Vergabe von Bauplätzen 
Punktesystem II 

ÅBei vorhandener Pflegebedürftigkeit, wenn es der Verbesserung der 
Wohnsituation dient 
ÅPflegestufe 1 5 Punkte 
ÅPflegestufe 2 10 Punkte 
ÅPflegestufe 3 15 Punkte 

ÅOrt der 1. Tätigkeitsstätte  
Åin Gensingen 20 Punkte 
Åin der Verbandsgemeinde 10 Punkte 

ÅEhrenamtliche Tätigkeiten 15 Punkte 
ÅAbschluss eines Erbbaupachtvertrages 10 Punkte 
ÅBereits Baugrundstück zu Wohnzwecken von der Gemeinde Gensingen 

erworben -30 Punkte 
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Andreas Pfaff 

Klimaschutzmanager VG Sprendlingen-Gensingen 

α!Ƴ ²ƛŜǎōŀŎƘά 
Entwicklungen im Neubaugebiet 
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108 Bauplätze 



NBG Kalte Nahwärme  
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Inhalt 

1. Übersicht der Wärmeversorgungsvarianten 

2. Grundlagendaten 

3. Abschätzung des Wärmebedarfs 

4. Energiebilanzen 

5. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

6. CO2e-Emissionsbilanz 

7. Zusammenfassung 
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Carolin Ruppert 

BBP Stadtplanung | Landschaftsplanung 

Bruchstraße 5 | 67655 Kaiserslautern 

 

Sanierungsgebiet 
Entwicklungen im Ortskern 
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Gesellschafter 

Reinhard Bachtler 

Heiner Jakobs 

Roland Kettering 

Peter Riedel 

Walter Ruppert 

BBP  I  MITARBEITER 

Stadtplaner | Raum- und Umweltplaner  

Bauingenieure I Architekten 

Landschaftsarchitekt | Landespfleger 

Bauzeichner  | CAD-Fachkräfte 

sowie Studentinnen und Studenten der Technischen 

Universität Kaiserslautern 

BBP  PartGmbB 



Städtebauförderung ς  
Bund-Länder Förderprogramm 
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Ziel des Förderprogramms:  
Unterstützung von Städte und Gemeinden bei der Bewältigung neuer Herausforderungen 
sowie bei der Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programmstruktur: 
Áα{ǘŀŘǘǳƳōŀǳά  
Áα!ƪǘƛǾŜ {ǘŀŘǘ- ǳƴŘ hǊǘǎǘŜƛƭȊŜƴǘǊŜƴά  
Áα{ƻȊƛŀƭŜ {ǘŀŘǘά 
Áα{ǘŅŘǘŜōŀǳƭƛŎƘŜǊ 5ŜƴƪƳŀƭǎŎƘǳǘȊά  
ÁαYƭŜƛƴŜǊŜ {ǘŅŘǘŜ ǳƴŘ DŜƳŜƛƴŘŜƴά  

Aufnahme der Ortsgemeinden Sprendlingen und Gensingen in das Förderprogramm 
αYƭŜƛƴŜǊŜ {ǘŅŘǘŜ ǳƴŘ DŜƳŜƛƴŘŜƴά нлмр 



Städtebauförderung ς  
Bund-Länder Förderprogramm 
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Förderzweck 
 

 Sicherung und Stärkung der örtlichen Versorgungsfunktionen 
 

 Sicherung der Wohn- und Lebensqualität 
 
 

 Säule 2: Stärkung von Grundzentren durch Kooperationsverbünde  

Laufzeit: 8-10 Jahre 

Zusammensetzung der Fördermittel: Bund  +  Land  +  Stadt 

Förderfähig: öffentliche sowie private Maßnahmen 
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Fördervoraussetzungen  
α[ŅƴŘƭƛŎƘŜ ½ŜƴǘǊŜƴ ς YƭŜƛƴŜǊŜ {ǘŅŘǘŜ ǳƴŘ DŜƳŜƛƴŘŜƴά 
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A  
Kooperationsstrategie 

 
Kooperationsverbund 

Sprendlingen/Gensingen 
 

B 
Integriertes 

Stadtentwicklungskonzept  
Sprendlingen 

 

B 
Integriertes 

Stadtentwicklungskonzept  
Gensingen 

 



Kooperationsverbund  
Sprendlingen - Gensingen 
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Ansätze  
Kooperationsstrategie 
ü Freizeit / Tourismus 
ü Bürgerbeteiligung bzw.  

-engagement  
αLŎƘ ōƛƴ ŘŀōŜƛά 

ü Klimaschutz / Energie 
üGemeindebücherei 
üGemeinsamer Bauhof 

Gensingen 

Sprendlingen 


